
Bekanntmachung 
 

Stadt Bremervörde 
 
 
Geplante Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Ostetal" 
vom 27.04.1962 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 
1962) 
Hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 14 Abs. 2 NNatSchG 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) beabsichtigt, die Landschaftsschutzgebietsverord-
nung „Ostetal“ aufzuheben. 
 
Der Verordnungstext, die Begründung sowie die Abgrenzung liegen gemäß § 14 Abs 2 
des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatSchG) in der Zeit vom 02.10.2023 
bis einschließlich 02.11.2023 im Rathaus der Stadt Bremervörde (Rathausmarkt 1, 
27432 Bremervörde, Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung), sowie 
beim Landkreis Rotenburg (Wümme) im Kreishaus (Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg 
(Wümme) in Zimmer 245 (2. Etage) während der Dienststunden für Jedermann zur 
Einsicht öffentlich aus. 
 
Außerdem stehen die Unterlagen innerhalb dieser Frist auch auf der Internetseite des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) unter www.lk-row.de - Bürgerservice - Natur und 
Umwelt - Naturschutz - Landschaftsschutzgebiete - In Planung zur Einsicht zur Verfü-
gung. 
 
Während der Auslegungsfrist können von Jedermann Bedenken und Anregungen im 
Rathaus der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde oder beim Land-
kreis Rotenburg (Wümme), 27356 Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, Zimmer 225 
vorgebracht werden. 
 
 
Bremervörde, den 23.09.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 


